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 Veröffentlicht am 05.04.1973

Norm

EKHG §5 IIB

Rechtssatz

Der Vater eines Minderjährigen, in dessen Personen Eigentum, Zulassung und Haftp8ichtversicherung an einem

Moped zusammentre:en, bleibt auch dann Halter, wenn der Minderjährigen dieses benützt und auch für die

Betriebskosten aufkommt.
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